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Florian Rotter, 06.08.2015 
Sicherheitsingenieur 

Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten 
Die Sicherheitsbeauftragten unterstützen den Arbeitgeber und die Führungskräfte bei der 
Durchführung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Bistum Hildesheim. Sie 
sind zudem ständiger Ansprechpartner für die Mitarbeiter und können deren Anliegen an die 
entsprechenden Fachleute weiter vermitteln und die Mitarbeiter beraten. 

DGUV Vorschrift 1 § 20 (1) 
In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter 
Berücksichtigung der im Unternehmen bestehenden Verhältnisse hinsichtlich der 
Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsorganisation 
Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen Anzahl zu bestellen. Kriterien für die Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten sind: 
• Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren; 
• Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten; 
• Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten; 
• Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten; 
• Anzahl der Beschäftigten. 

 

Der Sicherheitsbeauftragte 
• handelt in Sicherheitsfragen stets vorbildhaft 
• besitzt keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Kollegen. 
• soll beraten und helfen. 
• begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege. 
• erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Mängel am Arbeitsplatz. 
• kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken. 
• ist vor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes. 
 

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehört es, 
• auf den Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten. 
• auf den Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen und deren Benutzung zu achten. 
• sicherheitstechnische Mängel dem Vorgesetzten zu melden. 
• Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen zu informieren. 
• sich um neue Mitarbeiter zu kümmern. 
• an Betriebsbegehungen teilzunehmen 
• an Untersuchungen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten teilzunehmen. 
 

§ 20 (2)  
Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich 
von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen 
Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- 
und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen. 

 
Sicherheitsbeauftragte üben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamtlich, sondern 
ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Tätigkeit aus. Entgegen den anderen Beauftragten im 
Betrieb, z. B. Umweltschutzbeauftragte, tragen Sicherheitsbeauftragte keine 
Verantwortung für die ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich dieser Funktion. Sie 
unterstützen die im Betrieb für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen, daraus ergibt 
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sich, dass Personen mit Führungsverantwortung, wie Bereichs- und Gruppenleiter, nicht zu 
Sicherheitsbeauftragten bestellt werden sollten.  
 

§ 20 (3)  
Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie den 
Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen des 
Unfallversicherungsträgers teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei 
erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben. 

 
Der Unternehmer hat dem Sicherheitsbeauftragten für seine Tätigkeit, abhängig von den 
betrieblichen Verhältnissen, ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen, seine ihm 
übertragenen Aufgaben während der Arbeitszeit zu erfüllen und ihn bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. 
 

§ 20 (4)  
Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte mit den Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken. 

 
Sicherheitsbeauftragte sollen mit Fachkräften für Arbeitssicherheit und den Betriebsärzten 
zusammenarbeiten. Die Gestaltung dieser Zusammenarbeit kann je nach Größe des 
Betriebes, nach Komplexität der Organisationsstrukturen und nach Gefahrenpotentialen im 
Betrieb unterschiedlich erfolgen. 
 

§ 20 (5)  
Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
nicht benachteiligt werden. 

 

§ 20 (6)  
Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen des Unfallversicherungsträgers teilzunehmen, soweit dies im 
Hinblick auf die Betriebsart und die damit für die Versicherten verbundenen Unfall- und 
Gesundheitsgefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange erforderlich ist. 

 
Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahrnehmen können, 
benötigen sie neben den regelmäßigen Informationen durch Vorgesetzte, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und Betriebsarzt im Allgemeinen eine Ausbildung und auch eine 
regelmäßige Weiterbildung, die von Unfallversicherungsträgern angeboten wird. Der 
Sicherheitsbeauftragte kann ohne die Kenntnisse, die er dort erwirbt, seine Aufgabe nicht 
sachgerecht und vollständig erfüllen. 
Zu diesen Ausbildungsveranstaltungen lädt die Berufsgenossenschaft alle Betriebe und 
Einrichtungen mit Sicherheitsbeauftragten jährlich ein. Sie trägt die unmittelbaren 
Ausbildungskosten, die Fahrtkosten sowie die Kosten für Verpflegung und Unterkunft bei 
mehrtägigen Lehrgängen, so dass dem Teilnehmer keine weiteren Kosten entstehen.  
Der Unternehmer ermöglicht dem bestellten Sicherheitsbeauftragten die Teilnahme, indem 
er ihn an den Ausbildungstagen von seinen dienstlichen Aufgaben freistellt. 
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